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A. Einleitung und Gang der Untersuchung

Die Nutztierhaltung dient in erster Linie der Gewinnung von Nahrungsmitteln 
tierischen Ursprungs. Der Slogan „Fleisch ist ein Stück Lebenskraft“ der Centralen 
Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH (CMA) von 1967 hat 
sich in den Köpfen der Menschen als Tatsache verankert, deren Bedeutung durch 
Werbeaussagen wie „Fleisch. Tu Dir was Gutes“ oder „Isst du kein Fleisch, dann 
fehlt dir was“1, gewachsen ist. Genauso bekannt ist die CMA-Werbeaussage „Die 
Milch machts“2. Da historisch betrachtet Fleisch und Milch nur dann zur Verfü-
gung standen, wenn ein bestimmter gesellschaftlicher Status erreicht war, wurde 
der Konsum dieser Nahrungsmittel zu einem Symbol von Wohlstand.3 Tatsächlich 
hat insbesondere der Fleischkonsum in Deutschland Tradition. Fleischgerichte ver-
schiedenster Art lassen sich Feiertagen und Jahreszeiten zuordnen, erlesene Weine 
werden der Farbe und dem Geschmack des Fleisches der Mahlzeit angepasst. 

Im Europa der beginnenden 1960er Jahre wurde der überwiegende Teil der 
Nutztiere in kleinen bis mittleren Herden gehalten, eigens angebautes Getreide und 
selbst gemähtes Heu dienten den Tieren als Futter.4 Die Fleisch- und Milchproduk-
tion war regional angesiedelt, geschlachtet und gewurstet wurde am Hof oder in 
der örtlichen Schlachterei. Die Tierhaltung förderte die Landwirtschaft dadurch, 
dass durch sie Flächen genutzt werden konnten, die sich wegen minderer Boden-
qualität oder topografischer Lage nicht für den Ackerbau eigneten.5 

Ende der 1960er Jahre wuchs der Wohlstand in den Mittelschichten der Indus
trieländer und mit ihm das Verlangen nach Fleisch. Schnell hatte die Agrarindustrie 
das enorme finanzielle Potential dieses Bedürfnisses erkannt und die Nachfrage 
durch Einsatz von Kapital und Technik bedient.6 Dadurch hat sich in den letzten 
Jahrzehnten die Art und Weise der Nahrungsmittelproduktion grundlegend verän-
dert. Die traditionelle bäuerliche Nutztierhaltung ist fast vollständig der industriel-
len Massentierhaltung gewichen. Der „Hunger nach Fleisch“ sowie die wirtschaft-

	 1	Warnung der CMA von 1990, vgl. dazu das Focus Magazin Nr. 34 (2010), Focus online 
vom 23. 8. 2010: http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/gesundessen/tid-19874/medizin-
vom-fleisch gefallen_aid_544107.html, zuletzt abgerufen am 4. 6. 2021.
	 2	Siehe nur den Werbespot aus den 1990er Jahren: https://www.youtube.com/watch?v= 
f3OOMY8RFFU, zuletzt abgerufen am 4. 6. 2021.
	 3	Vgl. dazu bspw. den Beitrag auf der Homepage der WELT: https://www.welt.de/gesundheit/
article155485702/Der-neue-Ernaehrungswahn-der-deutschen-Oberschicht.html, zuletzt abge-
rufen am 4. 6. 2021.
	 4	Vgl. Heinrich-Böll-Stiftung / BUND, Fleischatlas, 3. Aufl. 2013, S. 12.
	 5	Vgl. Heinrich-Böll-Stiftung / BUND, Fleischatlas, 3. Aufl. 2013, S. 12.
	 6	Vgl. Heinrich-Böll-Stiftung / BUND, Fleischatlas Neue Themen, 1. Aufl. 2014, S. 10.

http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/gesundessen/tid-19874/medizin-vom-fleisch gefallen_aid_544107.html
http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/gesundessen/tid-19874/medizin-vom-fleisch gefallen_aid_544107.html
https://www.youtube.com/watch?v=f3OOMY8RFFU
https://www.youtube.com/watch?v=f3OOMY8RFFU
https://www.welt.de/gesundheit/article155485702/Der-neue-Ernaehrungswahn-der-deutschen-Oberschicht.html
https://www.welt.de/gesundheit/article155485702/Der-neue-Ernaehrungswahn-der-deutschen-Oberschicht.html
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lichen Erwägungen der Lebensmittelindustrie und ihrer Subventionsgeber führten 
dazu, dass vor allem in nordwestlichen und östlichen Bundesländern nahezu flä-
chendeckend ländliche Räume in Standorte der industriellen Tierproduktion mit 
immer größer werdenden Stallanlagen umgewandelt wurden.7 Hintergrund dieser 
Entwicklung ist die Absicht, die Haltungssysteme dadurch wirtschaftlicher zu ge-
stalten, dass eine immer größere Anzahl von Tieren mit immer weniger Arbeits-
kräften gehalten, geschlachtet und letztlich die Erzeugnisse tierischen Ursprungs 
besonders kostengünstig verkauft werden können.8 

Der Marktdruck steigt. Der Mäster muss in der mit dem jeweiligen Vermarkter 
vereinbarten Zeit das vertraglich bestimmte Schlachtgewicht der Tiere zum fest-
gesetzten Schlachttermin erreichen, es geht in diesem Geschäft um „Wirtschaften 
im Centbereich“.9 Diese wirtschaftliche Zwangssituation schlägt sich zwangsläu-
fig auf die Haltebedingungen der Tiere nieder. Schlachthöfe und „Tierfabriken“ 
sind hermetisch gegen Einblicke von außen abgeriegelt. Der Fleischindustrie ist 
bewusst, dass die Menschen weniger Fleisch essen würden, wenn sie wüssten, was 
in den Schlachthöfen geschieht.10 

Durch jahrzehntelange Recherchearbeit von Tierschutzorganisationen konnten 
die tatsächlichen Umstände der Massentierhaltung sichtbar und über Nachrichten-
verbreitung durch modernen Medien für die Verbraucher nachvollziehbar gemacht 
werden. Darauf folgte die nunmehr überwiegende Ablehnung der Massentierhal-
tung in der Bevölkerung,11 wobei die Fleisch- und Milchindustrie durch wieder-
kehrende Lebensmitteskandale ihren eigenen Beitrag leistet.12 

Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung sind ausschließlich die rechtlichen 
Aspekte der Massentierhaltung, so dass politische, ethisch-moralische und religiöse 
Erwägungen diesbezüglich außer Betracht bleiben. Die Arbeit beschränkt sich dabei  
auf die rechtliche Analyse der Massentierhaltung von Säugetieren13 und Vögeln14. 

	 7	Altmann / Altmann-Brewe, Dokumentation Massentierhaltung, 2012, S. 7.
	 8	Vgl. Altmann / Altmann-Brewe, Dokumentation Massentierhaltung, 2012, S. 11; mit ak-
tuellen Zahlen zur Beschleunigung des Konzentrationsprozesses im Bundesland Nordrhein-
Westfalen vgl. Arnold, NVwZ 2017, 497.
	 9	Altmann / Altmann-Brewe, Dokumentation Massentierhaltung, 2012, S. 11 m. w. N.
	 10	Vgl. Foer, Tiere essen, 6. Aufl. 2019, S. 261; Untersuchungen belegen, dass vor allem 
„Fleischesser“ sich aus diesem Grund nicht mit der Tierhaltung auseinandersetzen wollen, vgl. 
dazu Simons / Luy / Vierboom u. a., SocialLab – Nutztierhaltung im Spiegel der Gesellschaft, 
2018, S. 152.
	 11	So bereits in den 1980er und 1990er Jahren, vgl. dazu Schink, AUR 2012, 285; siehe auch 
den Tagungsbericht von Hagedorn, AUR 2012, 166 ff.; Christoph-Schulz / Hartmann / Kenning 
u. a., SocialLab – Nutztierhaltung im Spiegel der Gesellschaft 2018, S. 145.
	 12	Vgl. Weiger / Wenz, Kritischer Agrarbericht 2020, 25, 26 f.; Überblick auf der Homepage 
der Süddeutschen Zeitung unter http://www.sueddeutsche.de/panorama/interaktive-grafik-
zu-lebensmittelskandalen-die-kurze-karriere-der-skandale-1.1613976, zuletzt aufgerufen am 
4. 6. 2021.
	 13	Hier Schweine und Rinder.
	 14	Hühner und Truthühner (letztgenannte werden im Handel als Puter vermarktet).

http://www.sueddeutsche.de/panorama/interaktive-grafik-zu-lebensmittelskandalen-die-kurze-karriere-der-skandale-1.1613976
http://www.sueddeutsche.de/panorama/interaktive-grafik-zu-lebensmittelskandalen-die-kurze-karriere-der-skandale-1.1613976
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In einem ersten Schritt wird eine Definition für den Begriff Massentierhaltung 
entwickelt und klargestellt, was unter dem System Massentierhaltung zu verstehen 
ist. Daran anschließend – und dies bildet den Kern der vorliegenden Arbeit – wird 
untersucht, ob das System Massentierhaltung mit dem Grundgesetz in Einklang 
steht. In Betracht kommt die Verletzung der Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1 GG 
(Menschenwürde) sowie Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG (körperliche Unversehrtheit). Wei-
terhin wird herausgearbeitet, ob das System Massentierhaltung mit den Staatsziel-
bestimmungen des Art. 20a GG (Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der 
Tiere) zu vereinbaren ist und welche verfassungsrechtlich relevanten Auswirkun-
gen es auf die Entstehung und Verbreitung von Zoonosen hat.


